
[image: image1.jpg]



     
     
     
     
           

Osnabrück, 16. März 2009
Sportstättenbau
Liebe Vereinsvorstände,
der neugewählte Sportstättenausschuss hat in seiner Sitzung am 13.11.2008 Kriterien entwickelt, die wir ab 1. Januar 2009 für das Zuschussverfahren anwenden wollen. 

1. Es sollen in Zukunft in der Regel jährlich nur noch zwei Großprojekte gefördert werden. Großprojekte sind Maßnahmen mit Gesamtkosten über 250.000,00 Euro.

2. Die Obergrenze des Zuschusses für ein Projekt beträgt 50.000,00 €. Das bedeutet: Nur bei einem Antragsvolumen von nicht mehr 250.000,00 € kann der Zuschuss 20% der Gesamtkosten erreichen. Erst wenn die gesamte Antragssumme eines Jahres den Zuschuss des LSB übersteigt, wird der Prozentsatz entsprechend gekürzt.

3. Die Bezuschussung der Sanierung einer Sportanlage ist dem Neubau vorzuziehen.

4. Bei der Beurteilung eines Antrages ist die Jugendarbeit des antragstellenden Vereins von besonderer Wichtigkeit.

5. Ein weiteres wichtiges Kriterium ist die Bedarfsanalyse bzw. – wenn in der Kommune vorhanden – ein Sportstättenentwicklungsplan.

6. Die Einreichung des schriftlichen Antrages hat bis zum 30.08. eines Jahres zu erfolgen, damit der Ausschuss bis zur Kontingentverteilung noch genügend Zeit für evtl. erforderliche Klärungsgespräche mit dem Verein hat. Evtl. fehlende Antragsunterlagen sind bis spätestens 30.11. des Jahres nachzureichen.

7. Wichtige Antragsunterlagen sind:

a. Baubeschreibung- und Erläuterung


b. Finanzierungsunterlagen, sofern kommunale Zuschüsse oder Fremdfinanzierung in Betracht kommen:

i. Kopie eines Ratsbeschlusses über die Haushaltseinstellung

ii. Ggfs. Übernahme einer Ausfallbürgschaft

iii. Ggfs. Bürgschaftserklärung für Bankkredit

iv. Schriftliche Zusage der Bank über Kreditrahmen

v. Die drei letzten Kassenberichte des Vereins

vi. Den letzten Freistellungsbescheid des Finanzamtes
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c. Nachweis über das Eigentums- oder Nutzungsrecht an Grund und Boden


d. Ggfs. Baugenehmigung


e. Lageplan und / oder Bauzeichnung

8. Bevor ein schriftlicher Antrag eingereicht wird, soll ein klärendes Gespräch mit dem Geschäftsführer des KSB oder einem Mitglied des Sportstättenausschusses stattgefunden haben.


9. Vor Einreichung der offiziellen Antragsunterlagen beim KSB wird sich ein Mitglied des Sportstättenausschusses mit dem Verein in Verbindung setzen und anhand einer Checkliste die wichtigsten Inhalte der Richtlinien durchgehen. Die Checkliste wird vom Vertreter des KSB und des Vereins unterschrieben und ist in Kopie dem Antrag beizufügen.


10. Der Sportstättenausschuss behält sich vor, nach Prüfung der Unterlagen einen Antrag abzulehnen, insbesondere dann, wenn sich finanzielle Lücken in der Planung ergeben, die der Verein aus eigener Kraft nicht schließen kann.

Liebe Vorstände, mit dem neuen Ablauf wollen wir für mehr Gleichbehandlung, Offenheit und Transparenz bei der Vergabe der Sportstättenfördermittel sorgen. Wir wollen mit den antragstellenden Vereinen in einen Dialog eintreten, in dem ihre Wünsche und ihre Verhältnisse besser als bisher berücksichtigt werden können. 

Mit freundlichem Gruß

Hans Wedegärtner
Vorsitzender

Öffnungszeiten der Geschäftsstelle:


Mo.	830 – 1700	


Di.	830 – 1700	


Mi.	830 – 1700	


Do.	830 – 1700	


Fr.	830 – 1400 








